
 

 

Gemeinsamer Bericht  

der Geschäftsführungen der edding International GmbH und der edding 
Expressive Skin GmbH sowie des Vorstandes der edding AG 

zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages 

zwischen der edding International GmbH und                                                      
der edding Expressive Skin GmbH 

 

Die Geschäftsführungen der edding International GmbH (als 100%ige Tochtergesellschaft der 
edding AG) und der edding Expressive Skin GmbH (als 100%ige Tochtergesellschaft der 
edding International GmbH) haben am 18. April 2018 den Entwurf eines Beherrschungs- und 
Gewinnabführungsvertrages („Unternehmensvertrag“) aufgestellt, in dessen Rahmen die 
edding Expressive Skin GmbH (Organgesellschaft) die Leitung ihrer Gesellschaft der edding 
International GmbH (Organträgerin) unterstellt und sich verpflichtet, ihren Gewinn an die 
edding International abzuführen.  

Der Unternehmensvertrag wird am 14. Juni 2018 der ordentlichen Hauptversammlung der 
edding AG und anschließend den Gesellschafterversammlungen der edding International 
GmbH und der edding Expressive Skin GmbH zur Zustimmung vorgelegt. Zur Unterrichtung 
der Gesellschafter der edding International GmbH und der edding Expressive Skin GmbH 
sowie der Aktionäre der edding AG und zur Vorbereitung der jeweiligen Beschlussfassungen 
erstatten die Geschäftsführungen der edding International GmbH und der edding Expressive 
Skin GmbH sowie der Vorstand der edding AG gemeinsam den folgenden Bericht über den 
Unternehmensvertrag nach Maßgabe des § 293a AktG: 

1. Abschluss und Wirksamwerden des Unternehmensvertrages 

Die edding International GmbH ist alleinige Gesellschafterin der edding Expressive Skin 

GmbH. Daher bedarf es entsprechend § 293b Abs. 1 AktG keiner Prüfung des 

Unternehmensvertrages und auch keines Prüfungsberichts i.S.v. § 293e AktG. 

Der Unternehmensvertrag wird mit (i) Zustimmung der ordentlichen Hauptversammlung 

der edding AG, (ii) Zustimmung der Gesellschafterversammlung der edding International 

GmbH und der edding Expressive Skin GmbH sowie (iii) Eintragung des 

Unternehmensvertrages in das Handelsregister des Amtsgerichts Lübeck (zuständig für 

den Sitz der edding Expressive Skin GmbH in Ahrensburg) wirksam. 

 



 

 
 

2. Hintergrund und Zweck des Unternehmensvertrages 

Der Unternehmensvertrag dient der Eingliederung der neu gegründeten edding 

Expressive Skin GmbH als „100%ige Enkelgesellschaft“ der edding AG in den edding-

Konzern und führt damit die bislang bewährten gruppeninternen Maßnahmen zur 

Integration hiesiger Konzerngesellschaften fort. Daher soll nunmehr auch die edding 

Expressive Skin GmbH „über“ die edding International GmbH mit Abschluss des 

Unternehmensvertrages in den ertragsteuerlichen Organkreis der edding AG 

einbezogen werden. 

3. Erläuterung des Unternehmensvertrages 

Der Unternehmensvertrag hat folgenden wesentlichen Inhalt: 

Die edding Expressive Skin GmbH unterstellt die Leitung ihrer Gesellschaft der edding 

International GmbH. Die edding International GmbH ist entsprechend berechtigt, der 

Geschäftsführung der edding Expressive Skin GmbH hinsichtlich der Leitung der 

Gesellschaft Weisungen zu erteilen. Das Weisungsrecht erstreckt sich nicht auf die 

Änderung, Aufrechterhaltung oder Beendigung des vorliegenden Unternehmens-

vertrages. 

Die edding Expressive Skin GmbH ist überdies verpflichtet, ihren gesamten nach 

handelsrechtlichen Vorschriften ermittelten Gewinn an die edding International GmbH 

abzuführen. Für die Ermittlung des abzuführenden Gewinns gelten die im Aktiengesetz 

enthaltenen Regelungen über den Höchstbetrag der Gewinnabführung bei 

Unternehmensverträgen – in der jeweils geltenden Fassung – entsprechend.  

Etwaige Verluste der edding Expressive Skin GmbH sind von der edding International 

GmbH entsprechend den Vorschriften des Aktiengesetzes – in der jeweils geltenden 

Fassung – zu übernehmen bzw. auszugleichen. Etwaige sich aus diesem Vertrag 

ergebende Maßnahmen der Gewinnabführung seitens der edding Expressive Skin 

GmbH einerseits und des Verlustausgleichs seitens der edding International GmbH 

andererseits haben unmittelbaren Einfluss auf die Gewinn- und Verlustrechnung der 

edding AG, solange ein entsprechender Unternehmensvertrag zwischen der edding AG 

und der edding International GmbH besteht. 

Der Vertrag bedarf zu seiner Wirksamkeit der Zustimmung der Hauptversammlung der 

edding AG (als Konzernobergesellschaft) sowie der Gesellschafterversammlungen der 

edding International GmbH und der edding Expressive Skin GmbH. Der Vertrag wird mit 

seiner Eintragung in das am Sitz der edding Expressive Skin GmbH zuständige 

Handelsregister des Amtsgerichts Lübeck wirksam. 

Der Unternehmensvertrag gilt – vorbehaltlich einer etwaigen Kündigung oder einer 

einvernehmlichen Aufhebung – unbefristet. Eine ordentliche Kündigung des 

Unternehmensvertrages, zu der beiden Parteien unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 



 

 
 

von drei Monaten auf den Ablauf eines Wirtschaftsjahres der edding Expressive Skin 

GmbH durch schriftliche Erklärung berechtigt sind, darf frühestens auf einen Zeitpunkt 

erfolgen, zu dem zumindest fünf Zeitjahre seit Beginn des Wirtschaftsjahres der edding 

Expressive Skin GmbH vergangen sind, in dem dieser Unternehmensvertrag wirksam 

wurde. Das Recht beider Parteien zur Kündigung des Unternehmensvertrages aus 

wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist bleibt unberührt. 

4. Ausgleich und Abfindung 

Der Unternehmensvertrag sieht im Hinblick darauf, dass die edding AG alleinige 

Gesellschafterin der edding International GmbH ist und es mithin keine 

„außenstehenden“ Gesellschafter gibt, in entsprechender Anwendung des § 304 Abs. 1 

Satz 3 AktG keinen Ausgleich und keine Abfindung vor. 

 

Ahrensburg, den _18.04.2018_______  

 

____________________ ____________________ __________________ 

Per Ledermann   Sönke Gooß   Thorsten Streppelhoff 

edding International GmbH edding International GmbH edding International GmbH 

 

____________________  ____________________  

Thorsten Streppelhoff   Sebastian Knebelkamp 

edding Expressive Skin GmbH edding Expressive Skin GmbH 

 

____________________ ____________________ ____________________ 

Per Ledermann   Sönke Gooß   Thorsten Streppelhoff 

edding AG   edding AG   edding AG 

    

 


